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Erwägungen
E. 1
1.1Â Â Â Â  InvaliditÃ¤t ist die voraussichtlich bleibende oder lÃ¤ngere Zeit dauernde ganze oder teilweise ErwerbsunfÃ¤higkeit (Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes Ã¼ber den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts; ATSG). Die InvaliditÃ¤t kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein (Art. 4 Abs. 1 des Bundesgesetzes Ã¼ber die Invalidenversicherung; IVG). ErwerbsunfÃ¤higkeit ist der durch BeeintrÃ¤chtigung der kÃ¶rperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust der ErwerbsmÃ¶glichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 7 Abs. 1 ATSG). FÃ¼r die Beurteilung des Vorliegens einer ErwerbsunfÃ¤higkeit sind ausschliesslich die Folgen der gesundheitlichen BeeintrÃ¤chtigung zu berÃ¼cksichtigen. Eine ErwerbsunfÃ¤higkeit liegt zudem nur vor, wenn sie aus objektiver Sicht nicht Ã¼berwindbar ist (Art. 7 Abs. 2 ATSG in der seit 1. Januar 2008 geltenden Fassung).
Â Â Â Â Â Â Â Â  BeeintrÃ¤chtigungen der psychischen Gesundheit kÃ¶nnen in gleicher Weise wie kÃ¶rperliche GesundheitsschÃ¤den eine InvaliditÃ¤t im Sinne von Art. 4 Abs. 1 IVG in Verbindung mit Art. 8 ATSG bewirken. Nicht als Folgen eines psychischen Gesundheitsschadens und damit invalidenversicherungsrechtlich nicht als relevant gelten EinschrÃ¤nkungen der ErwerbsfÃ¤higkeit, welche die versicherte Person bei Aufbietung allen guten Willens, die verbleibende LeistungsfÃ¤higkeit zu verwerten, abwenden kÃ¶nnte; das Mass des Forderbaren wird dabei weitgehend objektiv bestimmt. Festzustellen ist, ob und in welchem Umfang die AusÃ¼bung einer ErwerbstÃ¤tigkeit auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt mit der psychischen BeeintrÃ¤chtigung vereinbar ist. Ein psychischer Gesundheitsschaden fÃ¼hrt also nur soweit zu einer ErwerbsunfÃ¤higkeit (Art. 7 ATSG), als angenommen werden kann, die Verwertung der ArbeitsfÃ¤higkeit (Art. 6 ATSG) sei der versicherten Person sozial-praktisch nicht mehr zumutbar (BGE 131 V 50 Erw. 1.2 mit Hinweisen).
1.2Â Â Â Â  Die seit dem 1. Januar 2004 massgeblichen Rentenabstufungen geben bei einem InvaliditÃ¤tsgrad von mindestens 40 Prozent Anspruch auf eine Viertelsrente, bei einem InvaliditÃ¤tsgrad von mindestens 50 Prozent Anspruch auf eine halbe Rente, bei einem InvaliditÃ¤tsgrad von mindestens 60 Prozent Anspruch auf eine Dreiviertelsrente und bei einem InvaliditÃ¤tsgrad von mindestens 70 Prozent Anspruch auf eine ganze Rente (Art. 28 Abs. 2 IVG; bis 31. Dezember 2007: Art. 28 Abs. 1 IVG).
1.3Â Â Â Â  Bei Versicherten, die nur zum Teil erwerbstÃ¤tig sind, wird fÃ¼r diesen Teil die InvaliditÃ¤t nach Art. 16 ATSG in Verbindung mit Art. 28a Abs. 1 IVG (bis 31. Dezember 2007: Art. 28 Abs. 2 IVG) aufgrund eines Einkommensvergleichs festgelegt. Waren sie daneben auch im Aufgabenbereich tÃ¤tig, so wird die InvaliditÃ¤t fÃ¼r diese TÃ¤tigkeit nach Art. 28a Abs. 2 IVG (bis 31. Dezember 2007: Art. 28 Abs. 2 ter IVG) festgelegt. In diesem Fall sind der Anteil der ErwerbstÃ¤tigkeit oder der unentgeltlichen Mitarbeit im Betrieb des Ehegatten oder der Ehegattin und der Anteil der TÃ¤tigkeit im Aufgabenbereich festzulegen und der InvaliditÃ¤tsgrad entsprechend der Behinderung in beiden Bereichen zu bemessen (Art. 28a Abs. 3 IVG; gemischte Methode der InvaliditÃ¤tsbemessung).
Â Â Â Â Â Â Â Â  Nach der Gerichts- und Verwaltungspraxis wird zunÃ¤chst der Anteil der ErwerbstÃ¤tigkeit und derjenige der TÃ¤tigkeit im Aufgabenbereich (so unter anderem im Haushalt) ermittelt; die Frage, in welchem Ausmass die versicherte Person ohne gesundheitliche BeeintrÃ¤chtigung erwerbstÃ¤tig wÃ¤re, beurteilt sich mit RÃ¼cksicht auf die gesamten UmstÃ¤nde, so die persÃ¶nlichen, familiÃ¤ren, sozialen und erwerblichen VerhÃ¤ltnisse. Im Rahmen der gemischten Methode bestimmt sich die InvaliditÃ¤t dadurch, dass im Erwerbsbereich ein Einkommens- und im Aufgabenbereich ein BetÃ¤tigungsvergleich vorgenommen wird, wobei sich die GesamtinvaliditÃ¤t aus der Addierung der in beiden Bereichen ermittelten und gewichteten TeilinvaliditÃ¤ten ergibt (BGE 130 V 393 ff. Erw. 3.3 mit Hinweisen; vgl. BGE 134 V 9).
1.4Â Â Â Â  Die ArbeitsunfÃ¤higkeit im Sinne von Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG (bis 31. Dezember 2007: Art. 29 Abs. 1 lit. b IVG) entspricht der Einbusse an funktionellem LeistungsvermÃ¶gen im bisherigen Beruf oder Aufgabenbereich (Art. 6 ATSG; BGE 105 V 159 Erw. 2a). Bei der Bemessung der InvaliditÃ¤t von im Haushalt tÃ¤tigen Versicherten ist die Schadenminderungspflicht von erheblicher Relevanz. Nach der Rechtsprechung ist dabei vom Grundsatz auszugehen, dass einem Leistungsansprecher im Rahmen der Schadenminderungspflicht Massnahmen zuzumuten sind, die ein vernÃ¼nftiger Mensch in der gleichen Lage ergreifen wÃ¼rde, wenn er keinerlei EntschÃ¤digung zu erwarten hÃ¤tte. FÃ¼r die im Haushalt tÃ¤tigen Versicherten bedeutet dies, dass sie Verhaltensweisen zu entwickeln haben, welche die Auswirkungen der Behinderung im hauswirtschaftlichen Bereich reduzieren und ihnen eine mÃ¶glichst vollstÃ¤ndige und unabhÃ¤ngige Erledigung der Haushaltarbeiten ermÃ¶glichen. Kann die versicherte Person wegen ihrer Behinderung gewisse Haushaltarbeiten nur noch mÃ¼hsam und mit viel hÃ¶herem Zeitaufwand erledigen, so muss sie in erster Linie ihre Arbeit einteilen und in Ã¼blichem Umfang die Mithilfe von FamilienangehÃ¶rigen in Anspruch nehmen. Ein invaliditÃ¤tsbedingter Ausfall darf bei im Haushalt tÃ¤tigen Personen nur insoweit angenommen werden, als die Aufgaben, welche nicht mehr erfÃ¼llt werden kÃ¶nnen, durch Drittpersonen gegen EntlÃ¶hnung oder durch AngehÃ¶rige verrichtet werden, denen dadurch nachgewiesenermassen eine Erwerbseinbusse oder doch eine unverhÃ¤ltnismÃ¤ssige Belastung entsteht. Die im Rahmen der InvaliditÃ¤tsbemessung bei einer Hausfrau zu berÃ¼cksichtigende Mithilfe von FamilienangehÃ¶rigen geht daher weiter als die ohne GesundheitsschÃ¤digung Ã¼blicherweise zu erwartende UnterstÃ¼tzung. Geht es um die Mitarbeit von FamilienangehÃ¶rigen, ist danach zu fragen, wie sich eine vernÃ¼nftige Familiengemeinschaft einrichten wÃ¼rde, wenn keine Versicherungsleistungen zu erwarten wÃ¤ren. Dabei darf nach der Rechtsprechung unter dem Titel der Schadenminderungspflicht nicht etwa die BewÃ¤ltigung der HaushalttÃ¤tigkeit in einzelnen Funktionen oder insgesamt auf die Ã¼brigen Familienmitglieder Ã¼berwÃ¤lzt werden mit der Folge, dass gleichsam bei jeder festgestellten EinschrÃ¤nkung danach gefragt werden mÃ¼sste, ob sich ein Familienmitglied finden lÃ¤sst, das allenfalls fÃ¼r eine ersatzweise AusfÃ¼hrung der entsprechenden Teilfunktion in Frage kommt. Schliesslich vermag die Tatsache, dass sich die der Rechtsprechung zugrunde liegenden, in Art. 159 Abs. 2 und 3 Zivilgesetzbuches (ZGB) zwischen den Ehegatten und in Art. 272 ZGB zwischen Eltern und Kindern statuierten Beistandspflichten nicht unmittelbar durchsetzen lassen (d.h. weder klagbar noch vollstreckbar sind), sondern nur freiwillig erfÃ¼llt werden kÃ¶nnen (Honsell/Vogt/Geiser [Hrsg.], Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2006, N. 9 zu Art. 272 ZGB; BrÃ¤m/HasenbÃ¶hler, ZÃ¼rcher Kommentar, 3. Aufl., ZÃ¼rich 1998, N. 168 zu Art. 159 ZGB), an der Schadenminderungspflicht der im Haushalt beschÃ¤ftigten Versicherten nichts zu Ã¤ndern. Denn wie auch im Erwerbsbereich darauf abzustellen ist, ob die verbleibende ErwerbsfÃ¤higkeit auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt grundsÃ¤tzlich verwertbar ist, unabhÃ¤ngig davon, ob eine solche Anstellung rechtlich durchsetzbar ist, ist auch in Bezug auf den Haushaltbereich davon auszugehen, was in der sozialen RealitÃ¤t Ã¼blich und zumutbar ist, unabhÃ¤ngig davon, ob eine Mithilfe rechtlich durchsetzbar ist (BGE 133 V 504 Erw. 4.2 mit Hinweisen; Urteil 8C_729/2009 Erw. 4.1-3).
1.5Â Â Â Â  FÃ¼r den Beweiswert eines Berichtes Ã¼ber die AbklÃ¤rung im Haushalt einer versicherten Person sind - analog zur Rechtsprechung betreffend die Beweiskraft von Arztberichten (BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis) - verschiedene Faktoren zu berÃ¼cksichtigen: Es ist wesentlich, dass der Bericht von einer qualifizierten Person verfasst wird, die Kenntnis von den Ã¶rtlichen und rÃ¤umlichen VerhÃ¤ltnissen sowie den aus den medizinischen Diagnosen sich ergebenden BeeintrÃ¤chtigungen und Behinderungen hat. Weiter sind die Angaben der versicherten Person zu berÃ¼cksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begrÃ¼ndet und angemessen detailliert bezÃ¼glich der einzelnen EinschrÃ¤nkungen sein und in Ã�bereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der AbklÃ¤rungsbericht voll beweiskrÃ¤ftig (AHI 2003 S. 218 Erw. 2.3.2 [in BGE 129 V 67 nicht verÃ¶ffentlichte ErwÃ¤gung]; nicht publiziertes Urteil des damaligen EidgenÃ¶ssischen Versicherungsgerichts [EVG] vom 6. April 2004, I 733/03, Erw. 5.1.2; vgl. auch BGE 130 V 63 Erw. 6.2 und 128 V 93 f. Erw. 4 betreffend AbklÃ¤rungsberichte im Zusammenhang mit der Hauspflege und Hilflosigkeit). Diese BeweiswÃ¼rdigungskriterien sind nicht nur fÃ¼r die im AbklÃ¤rungsbericht enthaltenen Angaben zu Art und Umfang der Behinderung im Haushalt massgebend, sondern gelten analog fÃ¼r jenen Teil eines AbklÃ¤rungsberichts, der den mutmasslichen Umfang der erwerblichen TÃ¤tigkeit von teilerwerbstÃ¤tigen Versicherten mit hÃ¤uslichem Aufgabenbereich im Gesundheitsfall betrifft (Urteil des EVG vom 19. Juni 2006, I 236/06, Erw. 3.2).
1.6Â Â Â Â  Ã�ndert sich der InvaliditÃ¤tsgrad einer RentenbezÃ¼gerin oder eines RentenbezÃ¼gers erheblich, so wird die Rente von Amtes wegen oder auf Gesuch hin fÃ¼r die Zukunft entsprechend erhÃ¶ht, herabgesetzt oder aufgehoben (Art. 17 Abs. 1 ATSG). Anlass zur Rentenrevision gibt jede wesentliche Ã�nderung in den tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnissen, die geeignet ist, den InvaliditÃ¤tsgrad und damit den Rentenanspruch zu beeinflussen. Insbesondere ist die Rente nicht nur bei einer wesentlichen Ã�nderung des Gesundheitszustandes, sondern auch dann revidierbar, wenn sich die erwerblichen Auswirkungen des an sich gleich gebliebenen Gesundheitszustandes erheblich verÃ¤ndert haben (BGE 130 V 343 E. 3.5 S. 349 mit Hinweisen). Dagegen stellt die bloss unterschiedliche Beurteilung der Auswirkungen eines im Wesentlichen unverÃ¤ndert gebliebenen Gesundheitszustandes auf die ArbeitsfÃ¤higkeit fÃ¼r sich allein genommen keinen Revisionsgrund im Sinne von Art. 17 Abs. 1 ATSG und alt Art. 41 IVG dar.
Â Â Â Â Â Â Â Â  Ein Revisionsgrund ist unter UmstÃ¤nden auch dann gegeben, wenn eine andere Art der Bemessung der InvaliditÃ¤t zur Anwendung gelangt, wobei allerdings nicht ohne zwingende Notwendigkeit von den der ursprÃ¼nglichen InvaliditÃ¤tsschÃ¤tzung zugrunde gelegten Bemessungskriterien abgewichen werden soll. So hat das EVG wiederholt entschieden, dass die in einem bestimmten Zeitpunkt massgebende Methode der InvaliditÃ¤tsschÃ¤tzung die kÃ¼nftige Rechtsstellung der versicherten Person nicht prÃ¤judiziert, sondern dass die alternativen Kriterien der ErwerbsunfÃ¤higkeit einerseits und der UnmÃ¶glichkeit der BetÃ¤tigung im nicht erwerblichen Aufgabenbereich anderseits im Einzelfall einander ablÃ¶sen kÃ¶nnen (BGE 113 V 275 Erw. 1a mit Hinweisen; Urteil des EVG vom 21. August 2006, I 850/05, Erw. 4.1).
E. 1.2
%
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  WÃ¤sche, KleiderpflegeÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  15 %Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0 0 %Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0 0 %
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  KinderbetreuungÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  18 %Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  30 %Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0 6 %
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  VerschiedenesÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0 3 %Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  20 % Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0 0.6 %
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  TOTALÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  100 %Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  21.8 %
------------------------------------------------------------------------------- -
AbklÃ¤rungsbericht vom 9.03.09Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Bereich Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Gewichtung Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â EinschrÃ¤nkung Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Behinderung
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  HaushaltfÃ¼hrungÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  3 %Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  0 %Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  0 %
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  ErnÃ¤hrungÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  38 %Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  45 %Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  17.1 %
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  WohnungspflegeÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  18 %Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  60 %Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  10.8 %
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Einkauf, BesorgungenÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  7 %Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  30 %Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  2.1 %
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  WÃ¤sche, KleiderpflegeÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  15 %Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  30 %Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  4.5 %
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  KinderbetreuungÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  16 %Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  50 %Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  8 %
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  VerschiedenesÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  3 %Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  20 %Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  0.6 %
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  TOTALÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  100 %Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  43.1 %
Â Â Â Â Â Â Â Â  Aus dieser GegenÃ¼berstellung ergibt sich, dass die AbklÃ¤rungsperson im vorliegend umstrittenen Revisionsverfahren mit Ausnahme der Bereiche Â�HaushaltfÃ¼hrungÂ� und Â�VerschiedenesÂ� in jedem Bereich - selbst unter BerÃ¼cksichtigung der Schadenminderungspflicht - entsprechend der von der BeschwerdefÃ¼hrerin auch in der Beschwerdeschrift geltend gemachten Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes eine hÃ¶here EinschrÃ¤nkung berÃ¼cksichtigt hat.
4.3Â Â Â Â  Sofern der AbklÃ¤rungsbericht Haushalt im Sinne der Rechtsprechung eine zuverlÃ¤ssige Entscheidungsgrundlage darstellt (vgl. oben Erw. 1.5), greift das Gericht in das Ermessen der die AbklÃ¤rung tÃ¤tigenden Person nur ein, wenn - etwa im Lichte der Ã¤rztlichen Stellungnahme zur ArbeitsfÃ¤higkeit im Haushalt - klar feststellbare FehleinschÃ¤tzungen vorliegen. Dies gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente AbklÃ¤rungsperson nÃ¤her am konkreten Sachverhalt steht als das im Beschwerdefall zustÃ¤ndige Gericht (vgl. BGE 128 V 93 f. Erw. 4; Entscheide des EVG vom 25. Juni 2002, I 10/02, Erw. 4a und vom 29. November 2002, I 572/01, Erw. 3.2.5). Nur in AusnahmefÃ¤llen, insbesondere bei unglaubwÃ¼rdigen oder im Widerspruch zu den medizinischen Befunden stehenden Angaben der versicherten Person, bedarf es des Beizugs einer Ã�rztin oder eines Arztes, die oder der sich zu den einzelnen Positionen des BetÃ¤tigungsvergleichs unter dem Gesichtspunkt der Zumutbarkeit zu Ã¤ussern hat (AHI 2001 S. 161, 3c).Â
4.4Â Â Â Â  Die BeschwerdefÃ¼hrerin lÃ¤sst den HaushaltsabklÃ¤rungsbericht unter dem Aspekt bemÃ¤ngeln, dass sie gemÃ¤ss ihrem Hausarzt Dr. A.___ seit Herbst 2009 an einer mittelschweren depressiven Entwicklung leide, die unberÃ¼cksichtigt geblieben sei (Urk. 1 S. 5 f.; vgl. Ã�rztliche BestÃ¤tigung Dr. A.___s vom 23. Dezember 2009 [Urk. 3/15]). Die Annahme eines psychischen Gesundheitsschadens setzt zunÃ¤chst eine fachÃ¤rztlich (psychiatrisch) gestellte Diagnose nach einem wissenschaftlich anerkannten Klassifikationssystem voraus (vgl. BGE 130 V 396 und oben Erw. 1.1). Dies ist vorliegend nicht der Fall, sodann wurde die beschrÃ¤nkte psychische Belastbarkeit der BeschwerdefÃ¼hrerin im AbklÃ¤rungsbericht berÃ¼cksichtig. Im Ã�brigen spricht die Tatsache, dass im Bericht des WirbelsÃ¤ulenzentrums Z.___ vom 23. Juni 2010 eine depressiv-Ã¤ngstliche Stimmung erwÃ¤hnt wurde, die die BeschwerdefÃ¼hrerin postoperativ entwickelt habe, und die sich bis zum Austritt vom 23. Mai 2010 - unter einer anxiolytischen Behandlung - deutlich aufgehellt habe (Urk. 11/1) dafÃ¼r, dass die BeschwerdefÃ¼hrerin zeitweise an depressiven VerstimmungszustÃ¤nden, nicht jedoch an einer eigenstÃ¤ndigen psychischen Krankheit leidet. Demnach sind diesbezÃ¼glich auch keine weitere AbklÃ¤rungen zu tÃ¤tigen (antizipierte BeweiswÃ¼rdigung, BGE 124 V 90 Erw. 4b).
4.5Â Â Â Â  Das Vorbringen der BeschwerdefÃ¼hrerin, ihrer Mutter und ihrem Ehemann wÃ¼rde im AbklÃ¤rungsbericht eine zu extensive Schadenminderungspflicht zugemutet, vermag zu keinem anderen Ergebnis zu fÃ¼hren. Im AbklÃ¤rungsbericht Haushalt vom 9. MÃ¤rz 2009 (Urk. 8/47/5-8) wurde nur die effektive Mitwirkung des Ehemannes (etwa zwei Mal pro Woche das Nachtessen zubereiten, oft AufrÃ¤um- und Abwascharbeiten nach dem Nachtessen; Abstauben der unteren und oberen Etagen; Helfen beim Wechseln der BettwÃ¤sche; Fensterreinigung; Einkaufen; Duschen oder Baden der Kinder; Gartenarbeiten [Urk. 8/47/5-7]) und der Mutter (Nachtessen zubereiten an freien Abenden oder an den Wochenenden; Abstauben der unteren und oberen Etagen; Helfen beim Wechseln der BettwÃ¤sche; Fensterreinigung; Einkaufen; WÃ¤sche waschen; BÃ¼geln; Gartenarbeiten [Urk. 8/47/5-7]) der BeschwerdefÃ¼hrerin berÃ¼cksichtigt. Es kann gesamthaft betrachtet nicht von einer Ã�berschreitung des zumutbaren Masses ausgegangen werden, zumal sich die zugemutete Mithilfe mitunter auch nach der beruflichen Beanspruchung der Betroffenen richten kann. Es ist sodann weder aktenkundig noch wird geltend gemacht, dass die Mithilfe einen Einfluss auf die ErwerbstÃ¤tigkeit des Ehemannes der BeschwerdefÃ¼hrerin oder ihrer Mutter hat (vgl. hiezu Meyer, Rechtsprechung zum Bundesgesetz Ã¼ber die Invalidenversicherung, 2. Auflage, S. 271). Ferner ist festzuhalten, dass die zumutbare Mithilfe von FamilienangehÃ¶rigen Ã¼ber das im Gesundheitsfall Ã¼bliche Mass hinausgehtÂ  (BGE 130 V 101 Erw. 3.3.3 mit Hinweisen).
4.6Â Â Â Â  Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass dem AbklÃ¤rungsbericht vom 9. MÃ¤rz 2009 voller Beweiswert zukommt. Die von der Verwaltung ermittelte EinschrÃ¤nkung im Haushalt von 43.1 % ist demnach rechtens. Dies fÃ¼hrt zur BestÃ¤tigung der angefochtenen VerfÃ¼gung und Abweisung der Beschwerde.
5.Â Â Â Â Â Â  Die Kosten des Verfahrens sind auf Fr. 800.-- festzulegen und ausgangsgemÃ¤ss von der BeschwerdefÃ¼hrerin zu tragen (Art. 69 Abs. 1 bis IVG).
Das Gericht erkennt:
1.Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Gerichtskosten von Fr. 800.-- werden der BeschwerdefÃ¼hrerin auferlegt. Rechnung und Einzahlungsschein werden der Kostenpflichtigen nach Eintritt der Rechtskraft zugestellt.
3.Â Â Â Â Â Â Â Â  Zustellung gegen Empfangsschein an:
- Rechtsanwalt Dr. JÃ¼rg Baur
- Sozialversicherungsanstalt des Kantons ZÃ¼rich, IV-Stelle, unter Beilage des Doppels von Urk. 16
- Bundesamt fÃ¼r Sozialversicherungen
sowie an:
- Gerichtskasse (im Dispositiv nach Eintritt der Rechtskraft)
4.Â Â Â Â Â Â Â Â  Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit der Zustellung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 82 ff. in Verbindung mit Art. 90 ff. des Bundesgesetzes Ã¼ber das Bundesgericht, BGG). Die Frist steht wÃ¤hrend folgender Zeiten still: vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern, vom 15. Juli bis und mit 15. August sowie vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar (Art. 46 BGG).
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerdeschrift ist dem Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, zuzustellen.
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren BegrÃ¼ndung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des BeschwerdefÃ¼hrers oder seines Vertreters zu enthalten; der angefochtene Entscheid sowie die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit die Partei sie in HÃ¤nden hat (Art. 42 BGG).
E. 2
2.1Â Â Â Â  Strittig und zu prÃ¼fen ist, ob die IV-Stelle die ganze Rente, welche die BeschwerdefÃ¼hrerin seit dem 1. April 2005 bezogen hatte, mit der angefochtenen VerfÃ¼gung vom 24. November 2009 zu Recht per 1. Januar 2010 auf eine halbe Rente herabgesetzt hat.
2.2Â Â Â Â  Die IV-Stelle begrÃ¼ndete die angefochtene VerfÃ¼gung gestÃ¼tzt auf den HaushaltsabklÃ¤rungsbericht vom 9. MÃ¤rz 2009 damit, dass die BeschwerdefÃ¼hrerin seit der Geburt ihrer zweiten Tochter ihren Angaben zufolge hÃ¶chstens noch einer ErwerbstÃ¤tigkeit im Rahmen von 20 % nachgehen wÃ¼rde, weshalb sie neu als zu 20 % im Erwerb und zu 80 % im Haushalt TÃ¤tige zu qualifizieren sei. Im Erwerbsbereich bestehe weiterhin eine EinschrÃ¤nkung von 100 %. Im Haushaltsbereich ergebe sich unter BerÃ¼cksichtigung der Verschlechterung des Gesundheitszustandes und der verÃ¤nderten Familien- und Wohnsituation, insbesondere der Schadenminderungspflicht der FamilienangehÃ¶rigen (Ehemann und Mutter der Versicherten), eine EinschrÃ¤nkung von 43.1 %. GestÃ¼tzt darauf errechnete die IV-Stelle fÃ¼r den Erwerbsbereich einen TeilinvaliditÃ¤tsgrad von 20 % und fÃ¼r den Haushaltbereich von 34.48 %, was bei einem InvaliditÃ¤tsgrad von 55 % eine halbe Rente begrÃ¼nde (Urk. 2).
2.3Â Â Â Â  Die BeschwerdefÃ¼hrerin ist demgegenÃ¼ber der Ansicht, dass die durch ihren Hausarzt Dr. med. A.___, Facharzt FMH fÃ¼r Allgemeinmedizin, FÃ¤higkeitsausweise in Psychosomatischer und Psychosozialer Medizin (SAPPM), diagnostizierte mittelschwere depressive Entwicklung seit Herbst 2009 bei der HaushaltsabklÃ¤rung nicht berÃ¼cksichtigt worden sei. Unter BerÃ¼cksichtigung dieser psychischen EinschrÃ¤nkung betrage der TeilinvaliditÃ¤tsgrad fÃ¼r den Haushaltsbereich etwa 66.66 %, mindestens jedoch 50 %. Ferner seien im AbklÃ¤rungsbericht Haushalt die Schadenminderungspflicht ihrer Mutter und ihres Ehemannes Ã¼berdehnt worden (Urk. 1).
E. 3
3.1Â Â Â Â  Die RechtmÃ¤ssigkeit der von der IV-Stelle vorgenommenen Rentenherabsetzung hÃ¤ngt nach dem (in Erw. 1.6) Gesagten primÃ¤r von einer Ã�nderung im Sachverhalt ab. Zeitliche Vergleichsbasis fÃ¼r die Beurteilung einer anspruchserheblichen Ã�nderung des InvaliditÃ¤tsgrades bildet die letzte rechtskrÃ¤ftige VerfÃ¼gung, welche auf einer materiellen PrÃ¼fung des Rentenanspruchs mit rechtskonformer SachverhaltsabklÃ¤rung, BeweiswÃ¼rdigung und InvaliditÃ¤tsbemessung beruht (BGE 133 V 108; vgl. auch BGE 130 V 71 E. 3.2.3 S. 75 ff; Urteil des Bundesgerichts vom 26. MÃ¤rz 2010, 9C_438/2009, Erw. 1 mit Hinweisen).
3.2Â Â Â Â  Die der BeschwerdefÃ¼hrerin nach Massgabe eines 70%igen InvaliditÃ¤tsgrades ab 1. April 2005 bis auf Weiteres eine ganze Rente zusprechende VerfÃ¼gung der IV-Stelle vom 9. November 2005 (Urk. 8/32) stellt augenscheinlich eine auf einer umfassenden rechtskonformen SachverhaltsabklÃ¤rung und BeweiswÃ¼rdigung basierende rechtskrÃ¤ftige VerfÃ¼gung im Sinne des BGE 133 V 108 dar. DemgegenÃ¼ber hatte die Beschwerdegegnerin im Revisionsverfahren im Jahr 2006 wohl Berichte von Dr. Y.___ und vom behandelnden GynÃ¤kologen Dr. med. B.___, Facharzt FMH fÃ¼r GynÃ¤kologie und Geburtshilfe, beigezogen (Urk. 8/35-38) und hatte auch Kenntnis von der Geburt der zweiten Tochter erhalten (Urk. 8/34). Dies kann jedoch nicht als vertiefte SachverhaltsabklÃ¤rung mit entsprechender BeweiswÃ¼rdigung gewertet werden, zumal die IV-Stelle es unterliess, eine HaushaltabklÃ¤rung zu veranlassen, und ferner in der rentenbestÃ¤tigenden Mitteilung vom 2. August 2006 (Urk. 8/40) auf die medizinischen Unterlagen Ã¼berhaupt nicht einging, sondern lediglich mit Standardformulierung darauf hinwies, dass Â�keine Ã�nderung festgestelltÂ� worden sei und es bei der ganzen Rente bleibe. Bei diesem Schreiben der IV-Stelle, das denn auch als Mitteilung und nicht als VerfÃ¼gung bezeichnet ist, handelt es sich folglich lediglich um einfache Mitteilungen betreffend die Weiterzahlung der Rente, wie sie nach der hÃ¶chstrichterlichen Rechtsprechung als zeitliche ReferenzgrÃ¶sse unbeachtlich ist (vgl. BGE 133 V 112 Erw. 5.3.2).
3.3Â Â Â Â  Bei der Frage nach einer rentenrelevanten SachverhaltsÃ¤nderung sind demnach die VerhÃ¤ltnisse zu prÃ¼fen, wie sie sich ab dem 9. November 2005 bis zum Erlass der angefochtenen VerfÃ¼gung vom 24. November 2009 entwickelt haben.
E. 4
4.1Â Â Â Â  Die von der IV-Stelle gestÃ¼tzt auf die am 26. Februar 2009 vorgenommene AbklÃ¤rung neu festgesetzte Qualifikation von 20 % ausserhÃ¤uslichem Erwerb und 80 % HaushaltstÃ¤tigkeit blieb unbestritten (Urk. 1), weshalb von dieser Qualifikation auszugehen und ein Revisionsgrund gegeben ist (vgl. oben Erw. 1.6). Zu prÃ¼fen ist somit einzig der Grad der InvaliditÃ¤t der BeschwerdefÃ¼hrerin im Aufgabenbereich Haushalt. Anzumerken ist, dass sobald eine VerÃ¤nderung eines der revisionsrechtlich relevanten Parameter - vorliegend der sozialversicherungsrechtlichen Qualifikation - erstellt ist, nach der hÃ¶chstrichterlichen Rechtsprechung keine Bindung mehr an das Mass der Ã¼brigen, unverÃ¤ndert gebliebenen Parameter besteht, die dem vorangegangenen rechtskrÃ¤ftigen Entscheid zugrundegelegt worden sind. Vielmehr sind diesfalls sÃ¤mtliche anspruchserheblichen Elemente einer freien PrÃ¼fung zu unterziehen (vgl. BGE 117 V 200 Erw. 4b; AHI 2002 S. 164 und S. 166 Erw. 2a mit Hinweisen; Urteil des EVG vom 25. Juni 2002, I 10/02 Erw. 2b).
4.2Â Â Â Â  Die am 26. Februar 2009 durchgefÃ¼hrte HaushaltsabklÃ¤rung (Bericht vom 9. MÃ¤rz 2009; Urk. 8/47) wurde von der dafÃ¼r zustÃ¤ndigen Mitarbeiterin der IV-Stelle vorgenommen, wobei keine Hinweise ersichtlich sind, welche an der Kompetenz dieser Fachperson zweifeln liessen. Der AbklÃ¤rungsbericht enthÃ¤lt eine eingehende AbklÃ¤rung der Ã¶rtlichen und rÃ¤umlichen WohnverhÃ¤ltnisse der BeschwerdefÃ¼hrerin und ihrer Familie (Ehemann, zwei TÃ¶chter, Mutter [seit Februar 2005; Urk. 8/47/5]) sowie der in diesem Haushalt anfallenden TÃ¤tigkeiten. In Ã�bereinstimmung mit der gesetzmÃ¤ssigen Praxis (ZAK 1986 S. 235) und der im Kreisschreiben Ã¼ber InvaliditÃ¤t und Hilflosigkeit in der IV (RZ 3095) statuierten Verwaltungspraxis wurden darin - wie bereits im frÃ¼heren Bericht vom 6. September 2004 - die HaushalttÃ¤tigkeiten in sieben Aufgaben eingeteilt und anschliessend nach deren prozentualen Gewichtung im Vergleich zu sÃ¤mtlichen anfallenden TÃ¤tigkeiten bewertet. Die Gewichtung der einzelnen Aufgabenbereiche hÃ¤lt sich innerhalb der vorgesehenen Bandbreite und ist in Anbetracht der konkreten UmstÃ¤nde nicht zu beanstanden. In der Folge klÃ¤rte die AbklÃ¤rungsperson fÃ¼r jeden der sieben TÃ¤tigkeitsbereiche die konkrete Behinderung detailliert ab und ermittelte auf diese Weise die BeeintrÃ¤chtigung in der HaushaltfÃ¼hrung, wobei die Berichtstexte, gestÃ¼tzt auf welche sie die EinschrÃ¤nkungen in den verschiedenen Bereichen festlegte, nachvollziehbar begrÃ¼ndet und angemessen detailliert sind. Die Aussagen der BeschwerdefÃ¼hrerin wurden dabei erwÃ¤hnt und berÃ¼cksichtigt (Urk. 8/47). Vergleicht man die erhobenen EinschrÃ¤nkungen im Aufgabenbereich Haushalt gemÃ¤ss dem letzten vor Ort erhobenen AbklÃ¤rungsbericht vom 6. September 2004 (Urk. 8/17/5-6) mit jenen im aktuellem Bericht vom 9. MÃ¤rz 2009 (Urk. 8/47/5-8) ergibt sich folgendes Bild:
AbklÃ¤rungsbericht vom 6.09.04Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Bereich Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Gewichtung Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â EinschrÃ¤nkung Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Behinderung
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  HaushaltfÃ¼hrungÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0 3 %Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0 0 %Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0 0 %
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  ErnÃ¤hrungÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  38 %Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  25 %Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0 9.5 %
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  WohnungspflegeÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  15 %Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  30 %Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0
E. 4.5
%
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Einkauf, BesorgungenÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0
E. 8
%Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  15 %Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0
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